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Liebe Leserinnen und Leser, 

in dieser Ausgabe unseres Newsletters wollen wir Sie über die letzten Entwicklungen 

im Bereich Nachweis von Energiemanagementsystemen (EMS) im Rahmen des Spit-

zenausgleichs informieren. Hierzu gibt es ein neues Schreiben des für diesen Punkt 

nun federführenden Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi), mit dem etliche bisher 

offene Punkte einer Klärung zugeführt werden sollen. Das BMWi-Schreiben haben 
wir im Volltext in den Newsletter aufgenommen. 

Weiteres Thema ist die Reform des Erneuerbare Energien Gesetzes (EEG). Von be-

sonderer Bedeutung für Industrieunternehmen ist, ob und in welcher Höhe in Zukunft 

noch Befreiungen von der EEG-Umlage möglich sind. Hier gibt es inzwischen Refe-

rentenentwürfe, aus denen sich langsam die neuen Konturen der Besonderen Aus-

gleichsregelung und des Eigenerzeugerprivilegs abzeichnen. Wir haben Ihnen die in-

soweit entscheidenden Paragrafen 58 sowie 61, 99 des EEG Entwurfs 2014 ebenfalls 

beigefügt.  

Allerdings könnten neueste Entwicklungen aus Brüssel vieles noch einmal verändern. 

Gerade haben wir erfahren, dass die Kommission nun auch im Eigenerzeugerprivileg 

eine unzulässige Subvention sieht, und zwar sowohl bei Bestandsanlagen als auch 

bei neuen Anlagen. Es droht also ein weiteres EU Beihilfeverfahren, welches auch die 

Neuregelung des § 58 EEG-Entwurf 2014 verzögern könnte. 

Es fällt auf, dass die Bereiche EEG sowie Energie- und Stromsteuerrecht immer en-

ger miteinander verzahnt werden. So verweist der neue § 61 EEG 2014 für die An-

tragsberechtigung bei der Besonderen Ausgleichsregelung sowohl auf das im Ener-

gie- und Stromsteuerrecht schon lange bekannte NACE-Klassensystem als auch auf 

die Spitzenausgleich-Effizienzsystemverordnung. Weiter ist zu beachten, dass die 

Beantragung von Befreiungen von der Energie- und Stromsteuer - oder auch von den 

Netzentgelten - negative Rückwirkungen auf energierechtliche Entlastungstatbestän-

de haben kann. Eine risikolose Energiekostenoptimierung kann schon unter Comp-

liance-Gesichtspunkten daher nur noch aus einer Hand erfolgen. 

Wir möchten Sie noch darauf hinweisen, dass es von Herrn Dr. Palme einen aktuellen 

Beitrag zur Frage der Nachforderungen der EEG-Umlage für die Jahre 2013 und 

2014 aufgrund des EU Beihilfeverfahrens gibt. Der Beitrag ist in der renommierten 

Fachzeitschrift "Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht" (NVwZ) erschienen und kann 

bei Interesse bei uns kostenlos angefordert werden. 
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Ebenfalls angehängt haben wir unseren Flyer zum Rundumservice Energie, in dem 

wir unser integriertes Beratungsangebot für Industrie, Versorger und Logistik vorstel-

len sowie einen Flyer des neuen IDW Veranlagungshandbuchs 2013 Möhlenkamp/

Milewski, Energie- und Stromsteuer, Energiemanagementsysteme und Energierecht. 

Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Karen Möhlenkamp  ppa. Dr. Christoph Palme 

Rechtsanwältin   Manager 
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A. Einführung von Energiemanagementsystemen und Spitzenausgleich 

A.1. Weitere Konkretisierung der Anforderungen an EMS-Nachweis 

In der Sonderausgabe unseres Newsletters vom Februar 2014 informierten wir Sie 

über die zusätzlichen Voraussetzungen zur Erlangung des Spitzenausgleichs in 

Form der Einführung von EMS und stellten Ihnen das hierfür erforderliche neue 

Formblatt 1449 (2014) vor. 

Inzwischen gibt es ein weiteres Schreiben des BMWi vom 31.03.2014, mit dem ver-

sucht wird, aufbauend auf dem Schreiben vom 27.09.2013 etliche der in § 10 

StromStG, § 55 EnergieStG und der Spitzenausgleich-Effizienzsystemverordnung 

(SpaEV) offen gebliebenen Fragen einer Klärung zuzuführen.  

Bezeichnenderweise ist das Schreiben an die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 

(DAkks), also jene Stelle, welche die Zertifizierer akkreditiert, gerichtet. Dies macht 

noch einmal deutlich, dass die Erlangung des Spitzenausgleichs in Zukunft von ei-

ner dreipoligen Konstellation abhängt (Antragsteller - HZA - Zertifizierer inkl. DAkks). 

Wie das Zusammenspiel zwischen diesen Akteuren im Einzelnen aussieht, ist noch 

nicht klar und birgt Risiken. 

Es ist weiter zu beachten, dass es sich bei diesen Schreiben nicht um verbindliches 

Recht, wie zum Beispiel bei einer Rechtsverordnung handelt. BMWi-Schreiben kön-

nen § 10 StromStG, § 55 EnergieStG sowie die SpaEV immer nur konkretisieren, 

nicht aber ändern. Das Schreiben ist unter Punkt A.5 abrufbar. 

A.2. Horizontale und vertikale Einführung von EMS 

Wie wir bereits mehrfach in unseren Newslettern betont haben, ist in der Einfüh-

rungsphase sowohl eine „horizontale“ als auch eine „vertikale“ Einführung möglich. 

Die horizontale Einführung unterscheidet sich von der vertikalen Einführung da-

durch, dass bei der horizontalen Einführung zumindest für Teile (z. B. einzelne 

Standorte) des Unternehmens eine fertige Zertifizierung vorliegen muss. Bei der ver-

tikalen Einführung hingegen ist noch keine abgeschlossene Zertifizierung nötig. 

Vielmehr reicht es aus, wenn damit begonnen wurde. Die vertikale Einführung 

muss jedoch sowohl 2013 als auch 2014 im Grundsatz das gesamte Unter-

nehmen mit allen Standorten umfassen. 
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A.3. EMS für das gesamte Unternehmen 

Die Frage, was „gesamtes Unternehmen“ genau bedeutet, war lange Zeit offen: 

Muss hierfür jedes noch so unbedeutende Planungsbüro, Outlet oder Verwaltungs-

gebäude einer Zertifizierung unterworfen werden oder ist es zulässig, für den Ge-

samtenergieverbrauch irrelevante Standorte von der Zertifizierung auszunehmen, 

um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren?  

Diese praxisrelevante Frage hat das erwähnte BMWi-Schreiben vom 31.03.2014 

nun geklärt. Nach Nummer 10 des Schreibens sind nur energierelevante Standorte 

zu berücksichtigen. Standorte oder Unternehmensteile, deren Anteil 5 % am Ge-

samtenergieverbrauch des Unternehmens oder weniger ausmachen, können außer 

Betracht bleiben, wenn gewährleistet ist, dass ab dem Regelverfahren mindestens 

95 % des Gesamtenergieverbrauchs abgedeckt sind.  

A.4. Andere im BMWi-Schreiben aufgegriffene Punkte 

Neben dieser für die Praxis sehr bedeutsamen Frage enthält das BMWi-Schreiben 

vom 31.03.2014 zahlreiche weitere Konkretisierungen, u. a. zu folgenden Punkten: 

- Begriffsbestimmungen wie „Testat“, „Gesamtenergieverbrauch“ etc. 

- Ausstellung des Nachweises unter Beteiligung externer Auditoren 

- Relevante Zeitpunkte für die Ausstellung des Nachweises 

- Relevanter Zeitraum für die Erfassung und Analyse eingesetzter Energieträger 

- Anwendung stichprobenartiger Überprüfungen 

- Nachweisführung bei Abschlags- und Vorauszahlungen 

- Nachweisführung bei Unternehmensneugründungen 

- Nachweisführung bei Umzug, Umwandlungen und Mischsystemen 

- Nachweisführung mit abwechselnden EMS 

A.5. Abruf des BMWi-Schreibens vom 31.03.2014 
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B. EEG-Reform - aktueller Stand 

B.1. Neufassung der Besonderen Ausgleichsregelung 

Im Gesetzentwurf der Bundesregierung zum neuen EEG vom 11.04.2014 fehlte bis-

her § 61 EEG-E (§ 41 EEG 2012), der neue Standort für die reformierte Besondere 

Ausgleichsregelung 2014. Grund hierfür war, dass man zunächst die überarbeiteten 

Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien der Europäischen Kommission abwarten woll-

te, um den Entwurf "europarechtsfest" zu machen. Nachdem am 09.04.2014 die vor-

läufige Endfassung der neuen Umweltbeihilfeleitlinien veröffentlicht wurden und die 

Bundesregierung einen Monat Zeit hatte, die neuen Regeln zu analysieren, wurde 

am 05.05.2014 ein Referentenentwurf zur neuen Besonderen Ausgleichsregelung 

vorgelegt. Dieser enthält nun folgende Eckpunkte: 

 

1. Antragsberechtigt sind Unternehmen aus den Branchen, die auch von den Um-
welt- und Energiebeihilfeleitlinien der EU-Kommission als stromkosten- und 
handelsintensiv eingestuft werden. Diese Branchen werden in den Listen 1 und 
2 der Anlage 4 zum EEG 2014 aufgeführt. Unter Umständen wird diese Anlage 
in Zukunft noch per Verordnung angepasst, um weitere bisher nicht berücksich-
tigte energieintensive Branchen aufnehmen zu können. 

 
2. Antragsberechtigt sind Unternehmen grundsätzlich dann, wenn der Anteil der 

Stromkosten an ihrer Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten einen Mindestanteil 
aufweist, nämlich bei Unternehmen aus Branchen der Liste 1 mindestens 16 % 
(ab dem Antragsjahr 2015: mindestens 17 %) und bei Unternehmen aus den 
Branchen der Liste 2 mindestens 20 %.  

 
3. Die privilegierten Unternehmen zahlen grundsätzlich 15 % der EEG-Umlage; 

diese Belastung wird jedoch auf 4 % bzw. 0,5 % der Bruttowertschöpfung zu 
Faktorkosten des jeweiligen Unternehmens begrenzt (sog. „Cap“ und „Super-
Cap“ der Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien). 

 
4. Ungeachtet dessen zahlen alle privilegierten Unternehmen für die erste Giga-

wattstunde die EEG-Umlage in voller Höhe und für alle darüber hinaus gehen-
den Kilowattstunden mindestens 0,1 Cent.  

 
5. Das neue System der Besonderen Ausgleichsregelung wird grundsätzlich ab 

dem Antragsjahr 2014 für die Begrenzung in 2015 eingeführt. Zur Vermeidung 
von Verwerfungen bei der Systemumstellung erfolgt die Einführung schrittweise 
für die Unternehmen, die durch das neue System stärker belastet werden als 
bisher: Sie erhalten bis zum Jahr 2019 Zeit, um sich auf den Anstieg der Belas-
tung einzustellen. Zu diesem Zweck darf sich die von einem Unternehmen zu 
zahlende EEG-Umlage von Jahr zu Jahr höchstens verdoppeln. 

 
6. Die Systemumstellung wird durch weitere Übergangsregelungen für alle Unter-

nehmen erleichtert. So wird die Antragsfrist im Antragsjahr 2014 einmalig auf 
den 30. September 2014 verlängert. Anträge für das Begrenzungsjahr 2015 
können grundsätzlich nur auf Grund des neuen Rechts beschieden werden. 

 
7. Unternehmen, die für das Kalenderjahr 2014 in der Besonderen Ausgleichsre-

gelung noch privilegiert sind, künftig aber nicht mehr antragsberechtigt sein 
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werden, zahlen ab dem Jahr 2015 für die erste Gigawattstunde die volle EEG-
Umlage und im Übrigen mindestens 20 % der EEG-Umlage. Allerdings darf sich 
die EEG-Umlagebelastung von Jahr zu Jahr immer nur verdoppeln. Diese 
Übergangsregelung gilt für folgende Branchen:  

- Unternehmen aus Branchen, die in keiner Liste aufgeführt sind 
- Unternehmen aus Branchen nach Liste 1, deren Stromkostenintensität 

zwar 14 %, aber nicht 16 % oder 17 % der Bruttowertschöpfung beträgt und 
- Unternehmen aus Branchen nach Liste 2, deren Stromkostenintensität 

zwar 14 %, aber nicht 20 % der Bruttowertschöpfung beträgt. 

B.2. Abruf der §§ 61und 99 EEG 2014-Entwurf 

B.3. Neufassung des Eigenerzeugerprivilegs 

Neben der Besonderen Ausgleichsregelung ist das sogenannte Eigenerzeuger-

privileg die zweite Möglichkeit zur Reduktion der EEG-Umlage. Auch hier gibt es 

inzwischen einen ausgereiften Entwurf. Der neue § 58 EEG-E vom 08.04.2014 

ersetzt die bisherige Regelung in § 37 Abs. 3 Satz 2 EEG 2012. Bestand die alte 

Regelung noch aus einem einzigen Satz, umfasst die neue Regelung einen gan-

zen Paragrafen mit acht Absätzen.  

Die Eigenerzeugung von Strom ist jetzt im Grundsatz auch EEG-umlagepflichtig. 

Allerdings gibt es etliche Fallgruppen, welche auch in Zukunft von der Zahlung 

der EEG-Umlage komplett oder zumindest teilweise befreit sein werden.  

Die wichtigste Gruppe besteht aus einer zeitlich gestaffelten Übergangsregelung 

für Bestandsanlagen. Hier sind zum Beispiel die Termine 01.11.2011, 01.08.2014 

und 01.01.2015 von Bedeutung. Im Zusammenhang mit Bestandsanlagen ist 

ebenfalls zu beachten, dass Erneuerungen oder Erweiterungen von Bestandsan-

lagen immer das Risiko eines Wegfalls der EEG-Umlagen-Befreiung in sich ber-

gen können. 

Neben den Bestandsschutzregeln gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Aus-

nahmen, wie zum Beispiel die - ebenfalls dem Stromsteuerrecht entlehnte - Be-

freiung von "Strom zur Stromerzeugung" von der EEG-Umlage sowie weitere 

Fallgruppen, von denen die interessanteste eine komplette EEG-Umlagenbe-

freiung für Firmen ist, die sich ausschließlich mit erneuerbaren Energien versor-

gen. Klar ist, dass ein Unternehmen, welches sich ausschließlich mit erneuerba-

ren Energien aus Eigenproduktion versorgt, darunter fällt. Ob die komplette Be-

freiung auch dann möglich ist, wenn man nur einen Teil selbst "grün" produziert 

und den Rest Grünstrom zukauft, prüft WTS derzeit noch. 

Die genannten Befreiungen treten aber erst dann ein, wenn differenzierte Vorga-

ben in puncto Netzdurchleitung und räumliche Nähe erfüllt sind.  
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Eine der wichtigsten und umstrittensten Punkte des bisherigen Eigenerzeugerpri-

vilegs, nämlich die Frage, wann bei Kraftwerkskooperationsprojekten mit mehre-

ren Beteiligten (Stichwort Pacht- und Betriebsführung, Scheibenpacht, 

Contracting, Lohnverstromung etc.) Eigenerzeugung vorliegt, wurde nicht geklärt. 

Bei diesem das Eigenerzeugerprivileg bestimmenden Querschnittsthema 

herrscht also weiterhin Unklarheit. Es ist daher dringend zu empfehlen, diese 

Modelle vertragsrechtlich so abzusichern, dass die Risiken minimiert werden. 

Sonst drohen hohe Nachzahlungen. 

Für Anlagen, die nicht komplett von der EEG-Umlage befreit sind, wird eine ge-

staffelte Beitragspflicht eingeführt. So wird zum Beispiel Eigenerzeugung aus er-

neuerbaren Energien genauso wie aus hocheffizienten KWK-Anlagen nur mit 

50 % belastet, Eigenversorger, die dem Produzierenden Gewerbe angehören, 

sogar nur mit 15 %. Diskutiert wird aber auch eine pauschale Belastung von 40% 

für alle, sowie von 10-25% für Anlagen zur Stromproduktion aus erneuerbaren 

Energien. Bei all diesen Fallgruppen sind die Vorgaben in puncto räumliche Nähe 

und Netzdurchleitung allerdings sehr strikt 

B.4. Abruf des § 58 EEG 2014-Entwurf 



INFOLETTER  

Energiesteuern, Energierecht & Energiemanagementsysteme 

 

# 3 
Juni  2014 

Seite 9 von 9 

 

C. Herausgeber 
 

WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH 
www.wts.de • info@wts.de 

 

Ansprechpartner/Redaktion 
 
RA Dr. Karen Möhlenkamp  
Peter-Müller-Straße 18  

40468 Düsseldorf 

T +49 (0) 211 200 50-817 • F +49 (0) 211 200 50-953 
karen.moehlenkamp@wts.de 

 

München 

Thomas-Wimmer-Ring 1-3 • 80539 München 

T: +49(0) 89 286 46-0 • F: +49 (0) 89 286 46-111 

 

Düsseldorf 

Peter-Müller-Straße 18 • 40468 Düsseldorf 

T: +49 (0) 211 200 50-5 • F: +49 (0) 211 200 50-950 

 

Erlangen 

Allee am Rötelheimpark 11-15 • 91052 Erlangen 

T: +49 (0) 9131 97002-11 • F: +49 (0) 9131 97002-12 

 

Frankfurt  

Taunusanlage 19 • 60325 Frankfurt/Main 

T: +49 (0) 69 133 84 56-0 • F: +49 (0) 69 133 84 56-99 

 

Hamburg  

Neuer Wall 30 • 20354 Hamburg 

T: +49 (0) 40 320 86 66-0 • F: +49 (0) 40 320 86 66-29 

 

Köln 

Lothringer Straße 56 • 50677 Köln 

T: +49 (0) 221 34 89 36-0 • F: +49 (0) 221 34 89 36-250 

 

Raubling  

Rosenheimer Straße 33 • 83064 Raubling 

T: +49 (0) 8035 968-0 • F: +49 (0) 8035 968-150 

 

Diese WTS-Information stellt keine Beratung dar und verfolgt ausschließlich den 

Zweck, ausgewählte Themen allgemein darzustellen. Die hierin enthaltenen Ausfüh-

rungen und Darstellungen erheben daher weder einen Anspruch auf Vollständigkeit 

noch sind sie geeignet, eine Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Für die Richtigkeit 

der Inhalte wird keine Gewähr übernommen. Im Falle von Fragen zu den hierin auf-

gegriffenen oder anderen fachlichen Themen wenden Sie sich bitte an Ihren WTS-

Ansprechpartner oder an einen der oben genannten Kontakte. 

http://www.wts.de/
http://www.wts.de/









































































Ab sofort stehen Wirtschaftsprüfer unter Strom


14/062


Bestellen Sie jetzt 
unter www.idw-verlag.de


IDW Verlag GmbH · Postfach 320580 · 40420 Düsseldorf
Tel. 02 11 / 45 61 - 222 · Fax - 206 · kundenservice@idw-verlag.de


Das Veranlagungshandbuch Energie- und Stromsteuer, Energie-
managementsysteme, Energierecht 2013 informiert umfassend 
und systematisch über alle Rechtsgrundlagen zum Energie- und 
Stromsteuerrecht. Berücksichtigt ist zudem eine Auswahl von 
Vorschriften des Energierechts, die Auswirkungen auf die Kosten-
struktur der Energieträger im Kalenderjahr 2013 haben. Das 
Thema Energiemanagementsysteme wird berücksichtigt, sofern 
sie Voraussetzung für Vergünstigungen sind.


Das Handbuch richtet sich speziell an Wirtschaftsprüfer und 
Energieexperten, die sich mit den Themen Energie- und Strom-
steuer beschäftigen. Als einziges Werk bietet das Buch eine 
systematische Zusammenfassung aller einschlägigen Rechtstexte 
ergänzt um europarechtliche Vorgaben, Verwaltungsanweisungen 
und wichtige Gerichtsentscheidungen. Darüber hinaus werden 
ebenfalls erstmalig zusammen mit den steuerlichen Vorschriften 
auch die wichtigsten energierechtlichen Normen kompakt darge-
stellt. 


Die Vorteile des Handbuchs im Überblick


 Umfassende Sammlung der Rechtsgrundlagen 


  Verknüpfung von Energie- und Stromsteuerrecht und Erneuer-
bare Energie-Gesetz 


  Systematische Zusammenstellung von Gesetz, Durchführungs-
verordnung, Verwaltungsanweisungen und wichtigen Urteilen


Jetzt direkt bestellen unter: shop.idw-verlag.de/11529


Möhlenkamp / Milewski
Veranlagungshandbuch Energie- und Stromsteuer, 
Energiemanagementsysteme und Energierecht 2013
ca. Mai 2014
ca. 1500 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-8021-1976-7
ca. € 89,00


Zu den Autoren: 


Dr. RA Karen Möhlenkamp


ist geschäftsführende Partnerin 
der WTS Steuerberatungsgesell-
schaft mbH und Partnerin der 
WTS Legal Rechtsanwaltsgesell-
schaft mbH. Sie verantwortet den 
Bereich der Verbrauchsteuern 
einschließlich Energierechts-
beratung. Frau Möhlenkamp ist 
Mit begründerin des Deutschen 
Energiesteuertages. 


Milewski, Knut


Knut Milewski ist als „Head of 
Excise und Customs“ bei der 
Bayer AG in Leverkusen für die 
verbrauchsteuerrechtlichen 
 Angelegenheiten der deutschen 
Konzerngesellschaften verant-
wortlich.
Nach seinem Studium bei der 
Bundesfinanzverwaltung war er 
unter anderem im Bundes  mi-
nisterium der Finanzen in Bonn 
tätig. 








Der WTS-Ansatz Über die WTS


→	 Ganzheitliche und integrierte Beratung durch 
die Verknüpfung aller relevanten Aspekte


Unsere Stärke liegt in der Verknüpfung aller für eine erfolgreiche 
Energiekostenoptimierung und zur Erfüllung der Compliance 
Anforderungen relevanten Bereiche. Nur wenn die Themen Ener-
giesteuer, Stromsteuer, Energiemanagementsysteme und Ener-
gierecht einschließlich IT von einem Team betreut werden, ist 
das möglich. Negative Rückwirkungen des einen Antrags auf den 
anderen werden vermieden. Eine kohärente Gesamtstrategie 
verhindert riskante Widersprüche. Wichtige Querschnittsthemen 
wie zum Beispiel die Ermittlung des richtigen Antragstellers 
werden fachübergreifend abgestimmt und Risiken minimiert. 
Nur so kann auf die immer engere Zusammenarbeit zwischen 
Finanz- und Energiebehörden reagiert werden.


Energie- und 
Stromsteuer, 


Branntweinsteuer 


Energie-
management-


systeme 


EEG/KWKG-
Optimierung 


IT-Beratung und
WP-Bestätigungen 


Integr


Prozessual-organisatorische & steuerrechtliche Beratung


ierte 
Beratung aus einer 


Hand 


Die WTS ist eine dynamisch wachsende, international tätige 
Beratungsgruppe. Mit einem umfassenden Dienstleistungsport-
folio in den Geschäftsbereichen Tax, Legal und Consulting, mit 
knapp 500 Mitarbeitern an sieben Standorten in Deutschland und 
einem weitreichenden globalen Netzwerk in circa 100 Ländern, 
gehört die WTS zu den führenden deutschen Unternehmen in der 
Beratungsbranche.


Die WTS betreut Unternehmen unterschiedlicher Größe im In- 
und Ausland sowie Institutionen aller Rechtsformen. Zu ihren 
Mandanten zählen multinationale Konzerne, national und 
international tätige Unternehmen, Non-Profit-Organisationen 
sowie Privatpersonen. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten 
verzichtet die WTS bewusst auf die Ausführung von Jahresab- 
schlussprüfungen.


Ihre Ansprechpartner:


Dr. Karen Möhlenkamp
Rechtsanwältin
karen.moehlenkamp@wts.de
Tel. +49 (0) 211 200 50-817


Dr. Christoph Palme
Jurist
christoph.palme@wts.de
Tel. +49 (0) 211 200 50-660


Wolfgang Stolte
Diplom-Finanzwirt (FH)
wolfgang.stolte@wts.de
Tel. +49 (0) 211 200 50-626


www.wts.de
Stand: 04/2014 ©2014 WTS Group AG Steuerberatungsgesellschaft 


Rundumservice
Energie







Industrie Versorger


→	 Einsparung von Energiesteuern und EEG-	
Umlage – Rolle von Energiemanagement-	
systemen


WTS prüft Energiemanagementsysteme unter steuerlichen und 
energierechtlichen Aspekten, unterstützt und führt selbst alle 
Compliance-Tätigkeiten aus (z. B. Steuerentlastungen, Steuer-
anmeldungen für Versorger, Beschreibung der wirtschaftlichen 
Tätigkeit für Unternehmen des Produzierenden Gewerbes, 
Ermittlung von Nutzenergie- und Stromabgaben, Begleitung von 
Betriebsprüfungen), klärt Anforderungen bei Unternehmensum-
strukturierungen und setzt diese um, prüft Bescheide, vertritt in 
Gerichtsverfahren, klärt Spezialfragen (z. B. steuerliche Begünsti-
gungen für spezielle Bearbeitungsprozesse wie mineralogische 
Prozesse, Metallverarbeitung, Elektrolyse) und ist für Sie ein 
verlässlicher Ansprechpartner bei Fragen zur Härtefallregelung 
nach EEG und den erforderlichen WP-Bescheinigungen.


Mehrwert für Mandanten:
WTS optimiert die Kosten und reduziert die Risiken


Typische Fragestellungen:
»	 Welche Antragsfristen müssen beachtet werden?
»	 Sind amtliche Formblätter zu verwenden?
»	 Welche Verfahren zur Mengenermittlung sind zulässig?
»	 Darf Strom oder Nutzenergie abgegeben werden?
»	 Wie müssen Energiemanagementzertifikate aussehen, um 


anerkannt zu werden?
»	 Sind Energieeinsparungen nachzuweisen?


Logistik


→	 Versorger, Erzeuger und industrielle 
Kraftwerksbetreiber


WTS prüft alle Fragen rund um die Stromerzeugung einschließ-
lich der KWK-Förderungsregelungen, EEG-Förderungen sowie 
Fragen zu Netzentgelten und Datenschutz. Bei industriellen 
Kraftwerksbetreibern beschäftigen wir uns mit der Kostenopti-
mierung durch Betriebsnetze als Grüne Netze, dem Einsatz von 
Ersatzbrennstoffen, Regelungen zu CO2-Zertifikaten, Steuerent-
lastungen für Kraftwerksbetreiber, Energielieferverträge u. a. 
unter Berücksichtigung der umsatzsteuerlichen Implikationen. 
Die Herstellung von Strom aus erneuerbaren Energien wie Wind, 
Sonne und Biomasse ist uns ebenso vertraut, wie Gas-, Kohle-, 
Wasser-, und sonstige Kraftwerke. Der Brennstoffeinsatz bleibt 
abhängig von der Größe der Anlage und der ertragsteuerlichen 
Abschreibungsdauer steuerfrei.


Mehrwert für Mandanten:
WTS führt Spezialthemen zusammen und greift Neurege-
lungen zur Gestaltungsberatung im Vorfeld auf


Typische Fragestellungen:
»	 Wie ist das BAFA-Merkblatt zu verstehen?
»	 Wer muss die Steuer für die Ersatzbrennstoffe abführen?
»	 Gehört der Energieeinsatz zum KWK-Prozess?
»	 Kann der Strom steuerfrei verwendet werden?
»	 Unterliegt die gewährte Marktprämie der Umsatzsteuer?
»	 Wann werde ich Stromversorger?
»	 Wann unterliegen die Lieferungen dem umsatzsteuerlichen 


Reverse Charge-Verfahren?
»	 Wie kann ich rechtssicher das EEG-Eigenerzeugerprivileg 


umsetzen?
»	 Wie lassen sich bei der Stromerzeugung anfallende Daten 


datenschutzkonform verarbeiten?


→	 Logistik und Lagerhaltung von Heiz- und 
Kraftstoffen sowie industriell genutztem 
Branntwein


WTS prüft international alle Themen rund um die Logistik und 
die Tanklagerhaltung von Heiz- und Kraftstoffen sowie indust-
riell genutztem Branntwein. Dies umfasst Genehmigungen und 
Erlaubnisse (z. B. Steuerlagererlaubnis, Herstellungsbetrieb, 
registrierter Empfänger und Versender, Erlaubnis zur steuerfreien 
Verwendung), Erstellen von Prozessanweisungen zum Führen 
von Lagerbüchern, Zertifizierung von IT-Verfahren für die Lager-
buchhaltung, Erstellen und Prüfung der Bestandsmeldungen, 
Beratung bei der steuerlichen Nachschau, Online-Monitoring des 
EMCS-Verfahrens einschließlich Streckengeschäfte, Prüfung der 
Biokraftstoffquote und der Verpflichtungen aus dem Erdölbevor-
ratungsverband.


Mehrwert für Mandanten:
WTS verzahnt internationale Zoll- und Verbrauchsteuerthemen 
mit IT-Know-how


Typische Fragestellungen:
»	 Welche Rahmenbedingungen müssen für Steuerlager im In- 


und Ausland beachtet werden?
»	 Sind die EMCS-Verfahren ordnungsgemäß eröffnet und 


beendet worden?
»	 Darf das Erzeugnis steuerfrei bezogen und geliefert werden?
»	 Darf vergällter Branntwein ohne Erlaubnis an Dritte abge-


geben werden?
»	 Welche steuerlichen Privilegien habe ich als Herstellungsbe-


trieb? 








§ 61 Stromkostenintensive Unternehmen 
 
(1) Bei einem Unternehmen, das einer Branche nach Anlage 4 zuzuordnen ist, erfolgt 
die Begrenzung nur, soweit es nachweist, dass und inwieweit 
1. im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr die nach § 57 Absatz 2 oder § 58 
umlagepflichtige und selbst verbrauchte Strommenge an einer Abnahmestelle, 
an der das Unternehmen einer Branche nach Anlage 4 zuzuordnen ist, 
mehr als 1 Gigawattstunde betragen hat, 
2. die Stromkostenintensität 
a) bei einem Unternehmen, das einer Branche nach Liste 1 der Anlage 4 zuzuordnen 
ist, mindestens den folgenden Wert betragen hat: 
aa) 16 Prozent für die Begrenzung im Kalenderjahr 2015 und 
bb) 17 Prozent für die Begrenzung ab dem Kalenderjahr 2016, 
b) bei einem Unternehmen, das einer Branche nach Liste 2 der Anlage 4 zuzuordnen 
ist, mindestens 20 Prozent betragen hat und 
3. das Unternehmen ein zertifiziertes Energie- oder Umweltmanagementsystem 
betreibt. 
(2) Die EEG-Umlage wird an den Abnahmestellen, an denen das Unternehmen einer 
Branche nach Anlage 4 zuzuordnen ist, für den Strom, den das Unternehmen dort im 
Begrenzungszeitraum selbst verbraucht, wie folgt begrenzt: 
 1. Die EEG-Umlage wird für den Stromanteil bis einschließlich 1 Gigawattstunde 
 nicht begrenzt (Selbstbehalt). Dieser Selbstbehalt muss im Begrenzungsjahr 
 zuerst gezahlt werden. 
 2. Die EEG-Umlage wird für den Stromanteil über 1 Gigawattstunde auf 
 15 Prozent der nach § 57 Absatz 2 ermittelten EEG-Umlage begrenzt. 
 3. Die Höhe der nach Nummer 2 zu zahlenden EEG-Umlage wird in Summe aller 
 begrenzten Abnahmestellen des Unternehmens auf höchstens den folgenden 
 Anteil der Bruttowertschöpfung begrenzt, die das Unternehmen im 
 arithmetischen Mittel der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre erzielt 
 hat: 


a) 0,5 Prozent der Bruttowertschöpfung, sofern die Stromkostenintensität 
des Unternehmens mindestens 20 Prozent betragen hat, oder 
b) 4,0 Prozent der Bruttowertschöpfung, sofern die Stromkostenintensität 
des Unternehmens weniger als 20 Prozent betragen hat. 
4. Die Begrenzung nach den Nummern 2 und 3 erfolgt nur so weit, dass die von 
dem Unternehmen zu zahlende EEG-Umlage für den Stromanteil über 1 Gigawattstunde 
den Wert von 0,1 Cent je Kilowattstunde nicht unterschreitet; 
der Selbstbehalt nach Nummer 1 bleibt unberührt. 


(3) Die Erfüllung der Voraussetzungen nach den Absätzen 1 und 2 ist wie folgt nachzuweisen: 
1. für die Voraussetzungen nach Absatz 1 Nummer 1 und 2 und Absatz 2 durch 
a) die Stromlieferungsverträge und die Stromrechnungen für das letzte abgeschlossene 
Geschäftsjahr, 
b) die Angabe der jeweils in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren 
von einem Elektrizitätsversorgungsunternehmen gelieferten oder 
selbst erzeugten und selbst verbrauchten sowie weitergeleiteten Strommengen 
und 
c) die Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
eines vereidigten Buchprüfers oder einer Buchprüfungsgesellschaft 
auf Grundlage der geprüften Jahresabschlüsse nach den Vorgaben 
des Handelsgesetzbuches für die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre; 
die Bescheinigung muss die folgenden Angaben enthalten: 
aa) Angaben zum Betriebszweck und zu der Betriebstätigkeit des Unternehmens, 
bb) Angaben zu den Strommengen des Unternehmens, die von Elektrizitätsversorgungsunter-
nehmen geliefert oder selbst erzeugt und selbst verbraucht wurden, einschließlich der Anga-
be, in welcher Höhe ohne Begrenzung für diese Strommengen die EEG-Umlage 
zu zahlen gewesen wäre, und 
cc) sämtliche Bestandteile der Bruttowertschöpfung; 
auf die Bescheinigung sind die §§ 319 Absatz 2 bis 4, 319b Absatz 1, 320 
Absatz 2 und 323 des Handelsgesetzbuchs entsprechend anzuwenden; 
in der Bescheinigung ist darzulegen, dass die in ihr enthaltenen Daten mit 
hinreichender Sicherheit frei von wesentlichen Falschangaben und Abweichungen 
sind; bei der Ermittlung der Bruttowertschöpfung ist eine Wesentlichkeitsschwelle 







von fünf Prozent ausreichend, 
d) einen Nachweis über die Klassifizierung des Unternehmens durch die statistischen 
Ämter der Länder in Anwendung der Klassifikation der Wirtschaftszweige 
des Statistischen Bundesamtes, Ausgabe 2008,2 und die 
Einwilligung des Unternehmens, dass sich das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle von den statistischen Ämtern der Länder die Klassifizierung 
des bei ihnen registrierten Unternehmens und seiner Betriebsstätten 
übermitteln lassen kann, 
2. für die Voraussetzungen nach Absatz 1 Nummer 3 durch ein gültiges DIN EN 
ISO 50001-Zertifikat oder einen gültigen Eintragungs- oder Verlängerungsbescheid 
der EMAS-Registrierungsstelle über die Eintragung in das EMASRegister; 
§ 4 Absatz 1 und 2 der Spitzenausgleich-Effizienzsystemverordnung 
ist entsprechend anzuwenden. 


(4) Unternehmen, die nach dem 30. Juni des Vorjahres neu gegründet wurden, können 
abweichend von Absatz 3 Nummer 1 im ersten Jahr nach der Neugründung Daten 
über ein Rumpfgeschäftsjahr übermitteln, im zweiten Jahr nach der Neugründung 
Daten für das erste abgeschlossene Geschäftsjahr und im dritten Jahr nach der Neugründung 
Daten für das erste und zweite abgeschlossene Geschäftsjahr. Für das 
erste Jahr nach der Neugründung ergeht die Begrenzungsentscheidung unter Vorbehalt 
des Widerrufs. Nach Vollendung des ersten abgeschlossenen Geschäftsjahres 
erfolgt eine nachträgliche Überprüfung der Antragsvoraussetzungen und des Begrenzungsumfangs 
durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle anhand 
der Daten des abgeschlossenen Geschäftsjahres. Absatz 3 ist im Übrigen entsprechend 
anzuwenden. Neu gegründete Unternehmen sind nur solche, die unter Schaffung 
von im Wesentlichen neuem Betriebsvermögen ihre Tätigkeit erstmals aufnehmen; sie dürfen nicht 
durch Umwandlung entstanden sein. Neu geschaffenes Betriebsvermögen 
liegt vor, wenn über das Grund- und Stammkapital hinaus weitere 
Vermögensgegenstände des Anlage- oder Umlaufvermögens erworben, gepachtet 
oder geleast wurden. Es wird unwiderleglich vermutet, dass der Zeitpunkt der Neugründung 
der Zeitpunkt ist, an dem erstmals Strom zu Produktionszwecken verbraucht 
wird. 
(5) Die Absätze 1 bis 4 sind für selbständige Teile eines Unternehmens, das einer 
Branche nach Liste 1 der Anlage 4 zuzuordnen ist, entsprechend anzuwenden. Ein 
selbständiger Unternehmensteil liegt nur vor, wenn es sich um einen Teilbetrieb mit 
eigenem Standort oder einen vom übrigen Unternehmen am Standort abgegrenzten 
Betrieb mit den wesentlichen Funktionen eines Unternehmens handelt, der Unternehmensteil 
jederzeit als rechtlich selbständiges Unternehmen seine Geschäfte führen 
könnte, seine Erlöse wesentlich mit externen Dritten erzielt und über eine eigene 
Abnahmestelle verfügt. Für den selbständigen Unternehmensteil sind eine eigene Bilanz 
und eine eigene Gewinn- und Verlustrechnung in entsprechender Anwendung 
der für alle Kaufleute geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufzustellen. 
Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nach Satz 3 sind in entsprechender 
Anwendung der §§ 317 bis 323 des Handelsgesetzbuches zu prüfen. 
(6) Im Sinne dieses Paragraphen ist 


1. „Abnahmestelle“ die Summe aller räumlich und physikalisch zusammenhängenden 
elektrischen Einrichtungen einschließlich der Eigenversorgungsanlagen 
eines Unternehmens, die sich auf einem in sich abgeschlossenen Betriebsgelände 
befinden und über einen oder mehrere Entnahmepunkte mit 
dem Netz verbunden sind; sie muss über eigene Stromzähler an allen Entnahmepunkten 
und Eigenversorgungsanlagen verfügen, 
2. „Bruttowertschöpfung“ die Bruttowertschöpfung des Unternehmens zu Faktorkosten 
nach der Definition des Statistischen Bundesamtes, Fachserie 4, 
Reihe 4.3, Wiesbaden 20073, ohne Abzug der Personalkosten für Leiharbeitsverhältnisse, 
und 
3. „Stromkostenintensität“ das Verhältnis der maßgeblichen Stromkosten einschließlich 
der Stromkosten für nach § 58 umlagepflichtige selbst verbrauchte 
Strommengen zum arithmetischen Mittel der Bruttowertschöpfung in den letzten 
drei abgeschlossenen Geschäftsjahren des Unternehmens; hierbei werden 
die maßgeblichen Stromkosten berechnet durch die Multiplikation des 
arithmetischen Mittels des Stromverbrauchs des Unternehmens in den letzten 
drei abgeschlossenen Geschäftsjahren oder dem standardisierten Stromverbrauch,  
der nach Maßgabe einer Verordnung nach § 91 Nummer 6 ermittelt 







wird, mit dem durchschnittlichen Strompreis für Unternehmen mit ähnlichen 
Stromverbräuchen, der nach Maßgabe einer Verordnung nach § 91 Nummer 
7 zugrunde zu legen ist; die durch vorangegangene Begrenzungsentscheidungen 
hervorgerufenen Wirkungen bleiben bei der Berechnung der 
Stromkostenintensität außer Betracht. 


(7) Für die Zuordnung eines Unternehmens zu den Branchen nach Anlage 4 ist der 
Zeitpunkt des Endes des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahrs maßgeblich. 
 
 
 
 
 
„§ 99 Übergangs- und Härtefallbestimmungen zur Besonderen Ausgleichsregelung 
 
(1) Für Anträge für das Begrenzungsjahr 2015 sind die §§ 60 bis 65 mit den folgenden 
Maßgaben anzuwenden: 
 1. § 61 Absatz 1 Nummer 3 ist für Unternehmen mit einem Stromverbrauch von 


unter 10 Gigawattstunden im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr nicht 
anzuwenden, wenn das Unternehmen dem Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle nachweist, dass es innerhalb der Antragsfrist nicht in der 
Lage war, eine gültige Bescheinigung nach § 61 Absatz 3 Nummer 2 zu erlangen. 
2. § 61 Absatz 2 und 3 Nummer 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass anstelle 
des arithmetischen Mittels der Bruttowertschöpfung der letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahre nur die Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten 
des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahrs des Unternehmens zugrunde 
gelegt wird. 
3. § 61 Absatz 6 Nummer 1 letzter Halbsatz ist nicht anzuwenden. 
4. § 61 Absatz 6 Nummer 3 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Stromkostenintensität 
das Verhältnis der von dem Unternehmen in dem letzten abgeschlossenen 
Geschäftsjahr zu tragenden tatsächlichen Stromkosten einschließlich 
der Stromkosten für nach § 58 umlagepflichtige selbst verbrauchte 
Strommengen zu der Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten des Unternehmens 
nach Nummer 2 ist. 
5. Abweichend von § 63 Absatz 1 Satz 1 und 2 kann ein Antrag einmalig bis 
zum 30. September 2014 (materielle Ausschlussfrist) gestellt werden. 
6. Im Übrigen sind die §§ 60 bis 65 anzuwenden, es sei denn, dass Anträge für 
das Begrenzungsjahr 2015 bis zum Ablauf des 31. Juli 2014 bestandskräftig 
entschieden worden sind. 


(2) Für Anträge für das Begrenzungsjahr 2016 sind die §§ 60 bis 65 mit den folgenden 
Maßgaben anzuwenden: 


1. § 61 Absatz 2 und 3 Nummer 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass anstelle 
des arithmetischen Mittels der Bruttowertschöpfung der letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahre das arithmetische Mittel der Bruttowertschöpfung 
zu Faktorkosten der letzten beiden abgeschlossenen Geschäftsjahre 
des Unternehmens zugrunde gelegt wird. 
2. § 61 Absatz 6 Nummer 3 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Stromkostenintensität 
das Verhältnis der von dem Unternehmen in dem letzten abgeschlossenen 
Geschäftsjahr zu tragenden tatsächlichen Stromkosten einschließlich 
der Stromkosten für nach § 58 umlagepflichtige selbst verbrauchte 
Strommengen zu der Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten des Unternehmens 
nach Nummer 1 ist. 
3. Im Übrigen sind die §§ 60 bis 65 anzuwenden. 


(3) Für Unternehmen, die als Unternehmen des produzierenden Gewerbes nach § 3 
Nummer 14 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Juli 2014 geltenden 
Fassung für das Begrenzungsjahr 2014 über eine bestandskräftige Begrenzungsentscheidung 
nach den §§ 40 bis 44 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 
31. Juli 2014 geltenden Fassung verfügen, begrenzt das Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle die EEG-Umlage für die Jahre 2015 bis 2018 nach den §§ 60 
bis 65 so, dass die EEG-Umlage für ein Unternehmen in einem Begrenzungsjahr jeweils 
nicht mehr als das Doppelte des Betrags in Cent je Kilowattstunde beträgt, der 
für den selbst verbrauchten Strom an den begrenzten Abnahmestellen des Unternehmens 
im jeweils dem Antragsjahr vorangegangenen Geschäftsjahr nach Maßgabe 







des für dieses Jahr geltenden Begrenzungsbescheides zu zahlen war. 
(4) Für Unternehmen oder selbständige Unternehmensteile, die 


1. als Unternehmen des produzierenden Gewerbes nach § 3 Nummer 14 des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Juli 2014 geltenden Fassung 
für das Begrenzungsjahr 2014 über eine bestandskräftige Begrenzungsent17 
scheidung nach den §§ 40 bis 44 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der 
am 31. Juli 2014 geltenden Fassung verfügen und 
2. die Voraussetzungen nach § 61 dieses Gesetzes nicht erfüllen, weil sie 
a) keiner Branche nach Anlage 4 zuzuordnen sind, 
b) einer Branche nach Liste 1 der Anlage 4 zuzuordnen sind, aber ihre 
Stromkostenintensität weniger als 16 Prozent für das Begrenzungsjahr 
2015 oder weniger als 17 Prozent ab dem Begrenzungsjahr 2016 beträgt 
oder 
c) einer Branche nach Liste 2 der Anlage 4 zuzuordnen sind, aber ihre 
Stromkostenintensität weniger als 20 Prozent beträgt, 
begrenzt das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle auf Antrag die EEGUmlage 
für den Stromanteil über 1 Gigawattstunde auf 20 Prozent der nach § 57 Absatz 
2 ermittelten Umlage, wenn und insoweit das Unternehmen oder der selbständige 
Unternehmensteil nachweist, dass seine Stromkostenintensität im Sinne des § 61 
Absatz 6 Nummer 3 in Verbindung mit Absatz 1 und 2 dieses Paragrafen im letzten 
abgeschlossenen Geschäftsjahr mindestens 14 Prozent betragen hat. Im Übrigen 
sind Absatz 3 und die §§ 61, 63, 64 und 65 entsprechend anzuwenden. 


(5) Für Schienenbahnen, die noch keine Begrenzungsentscheidung für das Begrenzungsjahr 
2014 haben, sind die §§ 60 bis 65 für die Antragstellung auf Begrenzung 
für die zweite Jahreshälfte des Jahres 2014 mit den Maßgaben anzuwenden, dass 


1. die EEG-Umlage für die gesamte Strommenge, die das Unternehmen unmittelbar 
für den Fahrbetrieb im Schienenbahnverkehr selbst verbraucht hat, auf 
20 Prozent der nach § 37 Absatz 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in 
der am 31. Juli 2014 geltenden Fassung ermittelten EEG-Umlage für das 
Jahr 2014 begrenzt wird, 
2. der Antrag nach § 60 in Verbindung mit § 62 einschließlich der Bescheinigung 
nach § 61 Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe c bis zum 30. September 
2014 zu stellen ist (materielle Ausschlussfrist) und 
3. die Entscheidung rückwirkend zum 1. Juli 2014 mit einer Geltungsdauer bis 
zum 31. Dezember 2014 wirksam wird. 


(6) Die Übertragungsnetzbetreiber haben gegen Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
für die außerhalb der Regelverantwortung eines Übertragungsnetzbetreibers eigens 
für die Versorgung von Schienenbahnen erzeugten, unmittelbar in das 
Bahnstromnetz eingespeisten und unmittelbar für den Fahrbetrieb im Schienenverkehr 
verbrauchten Strommengen (Bahnkraftwerksstrom) für die Jahre 2009 bis 2013 
nur Anspruch auf Zahlung einer EEG-Umlage von 0,05 Cent pro Kilowattstunde. Die 
Ansprüche werden wie folgt fällig: 


1. für Bahnkraftwerksstrom, der in den Jahren 2009 bis 2011 verbraucht worden 
ist, zum 31. August 2014, 
2. für Bahnkraftwerksstrom, der im Jahr 2012 verbraucht worden ist, zum 31. 
Januar 2015 und 
3. für Bahnkraftwerksstrom, der im Jahr 2013 verbraucht worden ist, zum 31. 
Oktober 2015. 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen müssen ihrem Übertragungsnetzbetreiber unverzüglich 
die Endabrechnungen für die Jahre 2009 bis 2013 für den Bahnkraftwerksstrom 
vorlegen; § 71 ist entsprechend anzuwenden. Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
können für Bahnkraftwerksstrom, den sie vor dem 1. Januar 2009 geliefert 
haben, die Abnahme und Vergütung nach § 37 Absatz 1 Satz 1 des Erneuerbare- 
Energien-Gesetzes in der am 31. Dezember 2011 geltenden Fassung und nach 
§ 14 Absatz 3 Satz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in der am 31. Juli 2008 
geltenden Fassung verweigern. 








§ 58 Eigenversorgung 
 
(1) Übertragungsnetzbetreiber können von Eigenversorgern für Strom, der den Eigenversorgern 
nicht von einem Elektrizitätsversorgungsunternehmen geliefert wird, 
die EEG-Umlage verlangen. Die Regelungen dieses Gesetzes für Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
sind auf Eigenversorger entsprechend anzuwenden. 
(2) Der Anspruch nach Absatz 1 entfällt 


1. für Strom, den der Eigenversorger selbst verbraucht, aus Bestandsanlagen, 
die der Eigenversorger vor dem 1. September 2011 betrieben und zur Eigenversorgung 
genutzt hat, 
2. für Strom aus sonstigen Bestandsanlagen nach Absatz 3, 
3. für den Kraftwerkseigenverbrauch nach Absatz 4, 
4. für Strom von Eigenversorgern, die weder unmittelbar noch mittelbar an ein 
Netz angeschlossen sind, 
5. für Eigenversorger, die sich vollständig selbst mit Strom aus erneuerbaren 
Energien versorgen und für den Strom aus ihren Anlagen, den sie nicht selbst 
verbrauchen, keine finanzielle Förderung nach Teil 3 in Anspruch nehmen, 
und 
6. für kleine Eigenversorgungsanlagen nach Absatz 5. 
Satz 1 Nummer 2 gilt nur, 
1. wenn der Eigenversorger die Stromerzeugungsanlage als Eigenerzeuger betreibt, 
2. soweit der Eigenversorger den Strom selbst verbraucht und 
3. sofern der Strom nicht durch ein Netz durchgeleitet wird, es sei denn, der 
Strom wird im räumlichen Zusammenhang zu der Stromerzeugungsanlage 
verbraucht. 
Satz 1 Nummer 3 bis 6 gilt nur, wenn der Eigenversorger die Stromerzeugungsanlage 
selbst betreibt und soweit er den Strom im räumlichen Zusammenhang mit der 
Stromerzeugungsanlage selbst verbraucht und der Strom nicht durch ein Netz durchgeleitet 
wird. 


(3) Als Bestandsanlage im Sinne des Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 gilt jede Stromerzeugungsanlage, 
1. die der Eigenversorger vor dem 1. August 2014 betrieben und zur Eigenversorgung 
genutzt hat, 
2. die vor dem 23. Januar 2014 nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigt 
oder nach einer anderen Bestimmung des Bundesrechts zugelassen 
worden ist und vor dem 1. Januar 2015 zur Eigenversorgung genutzt worden 
ist oder 
3. die eine Stromerzeugungsanlage nach Nummer 1 oder 2 an demselben 
Standort erneuert, erweitert oder ersetzt, es sei denn, die installierte Leistung 
ist durch die Erneuerung, Erweiterung oder Ersetzung um mehr als 30 Prozent 
erhöht worden. 


(4) Der Kraftwerkseigenverbrauch ist der Strom, der in den Neben- und Hilfsanlagen 
einer Stromerzeugungsanlage zur Erzeugung von Strom im technischen Sinne verbraucht 
wird. 
(5) Kleine Eigenversorgungsanlagen sind Stromerzeugungsanlagen mit einer installierten 
Leistung von höchstens 10 Kilowatt. Bei diesen Stromerzeugungsanlagen entfällt 
der Anspruch nach Absatz 1 für höchstens 10 Megawattstunden selbst verbrauchten 
Strom im Jahr; dies gilt ab der Inbetriebnahme der Stromerzeugungsanlage 
für die Dauer von 20 Kalenderjahren zuzüglich des Inbetriebnahmejahres. § 30 ist 
entsprechend anzuwenden. 
(6) Für den Strom aus der Stromerzeugungsanlage eines Eigenversorgers, der nicht 
unter die Absätze 2 bis 5 fällt und den der Eigenversorger in unmittelbarer räumlicher 
Nähe zu der Stromerzeugungsanlage selbst verbraucht und nicht durch ein Netz 
durchleitet, verringert sich die EEG-Umlage 







1. um 50 Prozent im Fall des Betriebs 
a) einer Anlage nach § 5 Nummer 1 oder 
b) einer KWK-Anlage, die hocheffizient im Sinne des § 53a Absatz 1 Satz 3 
des Energiesteuergesetzes ist und einen Monats- oder Jahresnutzungsgrad 
von mindestens 70 Prozent nach § 53a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 
Energiesteuergesetz erreicht, oder 
2. um 85 Prozent, sofern der Eigenversorger ein Unternehmen des produzierenden 
Gewerbes nach Abschnitt B oder C der Klassifikation der Wirtschaftszweige 
des Statistischen Bundesamtes, Ausgabe 20083 ist, unabhängig von 
der für die Stromerzeugung eingesetzten Energie. 


(7) Für die Überprüfung der Pflicht von Eigenversorgern zur Zahlung der EEGUmlage 
können die Übertragungsnetzbetreiber sich die folgenden Daten übermitteln 
lassen, soweit dies erforderlich ist: 


1. von den Hauptzollämtern Daten über Eigenerzeuger und Versorger, wenn 
und soweit dies im Stromsteuergesetz oder in einer auf der Grundlage des 
Stromsteuergesetzes erlassenen Rechtsverordnung zugelassen ist, und 
2. vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle die Daten über die Eigenversorger 
nach § 8 Absatz 1 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes. 
Die Übertragungsnetzbetreiber können die Daten nach Satz 1 Nummer 2 automatisiert 
mit den Daten nach § 70 Satz 3 abgleichen. Die nach Satz 1 erhobenen Daten 
sind nach Abschluss der Überprüfung nach Satz 1 Nummer 1 oder des Abgleichs 
nach Satz 2 jeweils unverzüglich zu löschen. 


(8) Bei der Berechnung der selbst erzeugten und verbrauchten Strommengen nach 
den Absätzen 2 bis 6 darf Strom nur bis zu der Höhe des aggregierten Eigenverbrauchs, 
bezogen auf jedes 15-Minuten-Intervall (Zeitgleichheit), berücksichtigt werden. 





